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Welche Zahlung gilt bei
Mietzinsverzug wofur?

Werden Mietzinse erst nach Ablauf des jeweiligen Félligkeitstermins, in unregelméssigen
Abstdnden oder gar nicht beglichen, fragt es sich, woran diese Zahlungen
angerechnet werden miissen - und was das fiir die Kiindigungsfristen bedeutet.

Thomas Elmiger, lic. iur.
Rechtsanwalt

Telefonische
Auskiinfte:
0443602842

Mo-Do 8.30-11.30 Uhr

ie Frage, welche Zahlung welchem

Monatsmietszins anzurechnen ist,
stellt sich dann, wenn ein Mieter eine
Zahlung leistet, gleichzeitig aber auch
neue Monatsmieten fillig geworden sind.
In einem solchen Fall ist zu priifen, ob die
vom Mieter erfolgte Zahlung zur Tilgung
des abgemahnten Ausstandes oder zur
Zahlung spéter fillig gewordener Mo-
natsmietszinse anzurechnen ist.

Reihenfolge der Anrechnung

Das Gesetz sieht vor, dass der Schuldner
bei mehreren Schulden an denselben
Gldubiger bei der Bezahlung erkliren
kann, welche Schuld er tilgen will.! Die
schuldnerische Erklarung kann bei der
Zahlung selbst? oder aber im Voraus ab-
gegeben werden, im Nachgang zur Zah-
lung aber nur, wenn die Parteien dies ver-
einbart haben?®.

Fehlt es an einer solchen Erklarung des
Schuldners, wird die Zahlung auf die vom
Gléubiger in einer Quittung bezeichnete
Schuld angerechnet, vorausgesetzt, der
Schuldner erhebt nicht sofort Wider-
spruch.* Fehlen sowohl eine Erkldrung
des Schuldners als auch eine Bezeich-
nung auf der Quittung des Gldubigers, ist
die Zahlung bei mehreren Schulden auf
die zuerst betriebene beziehungsweise
auf die zuerst verfallene Schuld anzu-
rechnen.®

Kiindigung

Ist ein Mieter mit einer oder mehreren
Mietzinsraten in Verzug, stellt sich regel-
missig auch die Frage, ob eine ausseror-
dentliche Kiindigung wegen Zahlungs-
riickstands ausgesprochen werden soll.
Gemiss Art. 257d OR kann der Vermieter
bei Zahlungsriickstand des Mieters die-

sem mit einer Frist von 30 Tagen auf Ende
eines jeden Monats kiindigen, wenn er
ihm vorgingig unter Kiindigungsandro-
hung eine Zahlungsfrist von mindestens
30 Tagen angesetzt hat und der Mieter
diese Frist ungenutzt hat verstreichen las-
sen (siehe auch Wohnen 1-2/2018).

Angesichts der Tatsache, dass sowohl
der Mieter als auch der Vermieter die
Moglichkeit haben, eine Erklarung abzu-
geben, fiir welche Schuld eine Zahlung
jeweils anzurechnen ist, kommt es vor,
dass unklar ist, welche ausstehende
Schuld beglichen worden ist. Dies wiede-
rum kann zur Konsequenz haben, dass
eine ausgesprochene Kiindigung unwirk-
sam sein konnte.

Beispiel

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Am
13. April stellt ein Vermieter fest, dass ein
Mieter den Mietzins fiir den Monat April
nicht bezahlt hat und mahnt ihn am glei-
chen Tag nach Art. 257d OR ab. Den Miet-
zins fiir den Monat Mai bleibt derselbe
Mieter ebenfalls schuldig. Der Vermieter
mahnt am 3.Mai auch den Mietzins fiir
den Monat Mai nach Art. 257d OR ab. Am
10.Mai zahlt der Mieter einen Monats-
mietzins ohne anzugeben, welche Mo-
natsmiete damit beglichen werden soll.
Danach gehen keine weiteren Zahlungen
mehr ein. Am 15. Mai kiindigt der Vermie-
ter gemdss seiner Androhung vom 13. Ap-
ril per Ende Juni.

Weil die Zahlung, die der Mieter erst
nach der zweiten Abmahnung geleistet
hat, weder von ihm selber noch vom Ver-
mieter mittels Erkldrung genauer be-
zeichnet worden ist, kommt Art. 87 Abs. 1
OR zur Anwendung, wonach die Zahlung
der zuerst verfallenen Schuld, das heisst
der Miete fiir den Monat April, anzurech-
nen ist.

Da mit der Zahlung vom 10. Mai die
Miete fiir den Monat April beglichen wird,
erfolgt die Bezahlung innert der am
13. April gesetzten 30-tdgigen Frist und
jene Kiindigungsandrohung wird damit
hinféllig. Eine Kiindigung ist nur noch

wegen der Miete Mai méglich. Dafiir ist es
am 15.Mai aber noch zu friih, da die am
3.Mai erneut gesetzte 30-tdgige Zah-
lungsfrist zur Zahlung noch nicht abge-
laufen ist. Die Kiindigung ist in einem
solchen Fall unwirksam und der Vermie-
ter muss eine neue aussprechen.

Die Frage, welche Mietzinsschuld bei
mehreren félligen Mietzinsen getilgt wer-
den soll, kann sich insbesondere auch
dann stellen, wenn ausstehende Mietzin-
se in Betreibung gesetzt werden. Ohne
Erklirung des Mieters und ohne Partei-
vereinbarung tilgt eine Zahlung fiir Miet-
zinse die féllige Mietzinsschuld bezie-
hungsweise bei mehreren filligen Miet-
zinsen den jeweils frither verfallenen
Mietzins. ¢

Fazit

Falls ein Mieter den Mietzins regelmassig
verspdtet entrichtet beziehungsweise mit
mehreren Mietzinsraten im Verzug ist,
sollte der Vermieter erkldren, welchem
Monat seine Zahlung angerechnet wer-
den soll. Aus Beweisgriinden sollte eine
solche Erkldrung schriftlich und per ein-
geschriebenem Brief erfolgen. Die An-
rechnungserklarung kann beispielsweise
auch im Abmahnschreiben erfolgen. Falls
ein Vermieter eine solche Anrechnungs-
erklarung unterldsst, riskiert er, dass in
der Zwischenzeit eine Zahlung des Mie-
ters erfolgt und diese dem zuvor verfalle-
nen Mietzins angerechnet wird, weswe-
gen eine gestiitzt auf eine Abmahnung
ausgesprochene Kiindigung ungiiltig sein
kénnte. [
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3 vgl. Marius Schraner, Ziircher Kommentar, N 24 zu
Art. 86 OR

4 Art. 86 Abs. 2 OR
5 Art. 87 Abs. 1 OR
6 mp 4/03 S. 205 ff.

(5]
N

RECHT

WOHNEN 06 JUNI 2018



	Welche Zahlung gilt bei Mietzinsverzug wofür?

